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Wichtiges Kapitel der Stadtentwicklung abgeschlossen 
Bebauungsplan mit Satzungen schafft baurechtliche Grundlage 
für das Wohn- und Geschäftshaus an der Schlüsselstraße  
Die Satzungen des Bebauungsplanes  „Quartier Schlüsselstraße / Metzgerstraße / Dekan-Martin-Straße“ sind beschlossen wor-
den. Hinter dem langen Titel verbirgt sich die planungs- und baurechtliche Grundlage vor allem für ein Projekt: die Bebauung 
des seit Jahren offen liegenden Grabungsareals entlang der Schlüsselstraße mit einem Wohn- und Geschäftshaus. Die Satzungs-
beschlüsse, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig fasste, macht den Weg frei für den Beginn der Arbeiten. 
Das Plangebiet umfasst nicht nur das Grundstück, auf dem das rund 80 Meter lange Wohn- und Geschäftshaus mit einem of-
fenen Durchgang von der Schlüssel- zur Metzgerstraße entstehen soll, sondern auch die Fläche an der Metzgerstraße, auf der 
oberirdische Stellplätze angelegt werden sollen. Hierfür wurden bereits zwei Häuser abgerissen, die sich im Eigentum der Stadt 
befanden. Außerdem gehört das Rathausgrundstück und die nördlich angrenzende Fläche über der Tiefgarage zum Plangebiet. 
Dieser Teil ist als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen und dient als Option für eine Erweiterung der Stadtverwaltung.

Eine neue Kategorie: Urbanes Gebiet 
Die übrigen Flächen sollen als „Urbanes Gebiet“ genutzt werden, eine 2017 neu eingeführte Kategorie der Baunutzungsverord-
nung, die flexibler gehandhabt werden kann als eine Mischgebietsnutzung. Urbanes Gebiet ermöglicht eine höhere bauliche 
Dichte und neue Nutzungsmischungen in städtischen Lagen. So fallen im Urbanen Gebiet beispielsweise konkrete Festlegungen 
der Anteile von Wohnen und Gewerbe weg, außerdem ist im Urbanen Gebiet eine dritte Nutzungsart zulässig, etwa für kultu-
relle und soziale Zwecke.

Städtebauliches Konzept als Grundlage  
Ab 2013 wurde das etwa 3000 Quadratmeter große Grundstück archäologisch untersucht und dokumentiert. Hier fanden sich 
umfangreiche Reste des mittelalterlichen Stadtgrundrisses. Das Konzept für die neue Bebauung wurde in Zusammenarbeit mit 
der Stadtentwicklung GmbH „STEG“ erstellt. Danach sollen im Erdgeschoss hauptsächlich gewerbliche Einheiten Platz finden. 
In den Geschossen darüber entstehen Arztpraxen sowie neuer Wohnraum. Das ganze Areal wird im Erdgeschossbereich flächig 
überbaut. Im Untergeschoss entsteht eine Tiefgarage. Ab dem ersten Obergeschoss entstehen zwei durch eine Dachterrasse 
getrennte Baukörper mit Satteldach, wobei entlang der Schlüsselstraße drei Geschosse plus Dachgeschoss und entlang der 
Metzgerstraße zwei Geschosse plus Dachgeschoss gebaut werden. Ein wichtiges architektonisches Kennzeichen der Planung 
ist die Gliederung der langen Fassade durch leichte Vor- und Rücksprünge, die damit auf die Kleinteiligkeit des bestehenden 
Stadtbildes eingeht. Nach der erneuten Offenlage waren nur noch wenige Anregungen von Trägern öffentlicher Belange ein-
gegangen, erläuterte Christian Sammel vom Freiburger Planungsbüro fsp stadtplanung, das den Bebauungsplan erstellt hat. 
Private Anregungen gab es nicht, obwohl das Projekt mitten in der Kernstadt liegt. Das zeigt indirekt die hohe Akzeptanz, die 
das Vorhaben in seiner unmittelbaren Nachbarschaft besitzt. „Wir können mit diesem Satzungsbeschluss nun ein ganz wichtiges 
Kapitel der Stadtentwicklung abschließen“, freute sich Bürgermeister Joachim Schuster über die Einstimmigkeit. 

Ansicht Schlüsselstraße. Planung : Architekt Bauert, Müllheim. 
Stand November 2019
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NOTRUFE
Polizei 110
Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizeirevier Müllheim 07631 17880
Polizeiposten Neuenburg 07631 748090
DRK Kreisverband Müllheim 07631 18050
Einheitliche Störungsnummer 
badenova Netz 08002 767767 
Strom/ Wärme 0761 2792255 
Erdgas/ Wasser 0761 2792400
Familienpflege Caritasverband B.-H.  0761 8965-451
Hospizgruppe Markgräflerland 07631 172682

ÄRZTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Bereitschaftsdienste für Zahnärzte 01803 22255540
Helios Klinik Müllheim 07631 880
Apotheken Notdienst 0137 88822833
Vergiftungszentrale der Uni Freiburg 0761 19240
Tierärztlicher Notdienst 07631 36536

APOTHEKENNOTDIENST
Die Dienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 8.30 Uhr und endet 
um 8.30 Uhr am darauffolgenden Tag.

Donnerstag, 16.04.2020: 
Fridolin-Apotheke 
Müllheimer Str. 23, 79395 Neuenburg am Rhein, Tel.: 07631 - 79 37 00 
  
Freitag, 17.04.2020: 
Hense‘sche Apotheke 
Luisenstr. 2, 79410 Badenweiler, Tel.: 07632 - 89 21 21 
  
Samstag, 18.04.2020: 
Blauen-Apotheke 
Freiburger Str. 15, 79418 Schliengen, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
  
Sonntag, 19.04.2020: 
Apotheke am Zöllinplatz 
Zöllinplatz 4, 79410 Badenweiler, Tel.: 07632 - 89 15 76 
  
Montag, 20.04.2020: 
Fohmann‘sche Apotheke 
Eisenbahnstr. 13, 79418 Schliengen, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Dienstag, 21.04.2020: 
Hebel-Apotheke 
Werderstr. 31 A, 79379 Müllheim, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Mittwoch, 22.04.2020: 
Die Rhein-Apotheke 
Schlüsselstr. 4, 79395 Neuenburg am Rhein, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Donnerstag, 23.04.2020: 
Rats-Apotheke 
Lammplatz 11, 79189 Bad Krozingen, Tel.: 07633 - 37 90

BITTE BEACHTEN:
Die Ausgabe Nr. 17 erscheint am 23. April 2020
Abgabeschluss ist am Montag, 20. April 2020 um 8 Uhr 
im Verlag. Ihren Beitrag senden Sie an 
redaktion-neuenburg@primo-stockach.de.

Das Mitteilungsblatt „Hallo Neuenburg 
am Rhein“ mit den amtlichen Bekannt-
machungen der Stadt Neuenburg am 
Rhein erscheint wöchentlich donnerstags 
und wird an alle erreichbaren Haushalte 
der Stadt Neuenburg mit den Stadtteilen 
Zienken, Grißheim und Steinenstadt kos-
tenlos verteilt. 

Herausgeber: Primo-Verlag Anton Stähle 
GmbH & Co. KG, Meßkircher Str. 45, 
78333 Stockach

Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
Bürgermeister Joachim Schuster oder 
die/der von ihm Beauftragte

Verantwortlich für den redaktionellen 
Teil: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH 
& Co. KG 

Verantwortlich für die  
Fraktionsmitteilungen: 
Die jeweilige Fraktion bzw. der/ die 
Vorsitzende der jeweiligen Fraktion.

Verantwortlich für die Kirchen- &  
Vereinsmitteilungen:
Die jeweilige Kirche bzw. der/ die Vorsit-
zende des jeweiligen Vereins. 

Redaktionelle Leitung:
AMTLICHER TEIL:  
Lena-Johanna Sayer, Tel. 07631 791-102
REDAKTIONELLER TEIL: Primo- 
Redaktionsbüro, Tel. 07771 9317-900
E-Mail: redaktion-neuenburg@
primo-stockach.de

Für den Anzeigenteil:  
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. 
KG, Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771 9317-11, Fax 07771 9317-40,  
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de,  
www.primo-stockach.de

Anzeigenschluss:  
montags, 15 Uhr im Verlag

IMPRESSUM

STADTVERWALTUNG  
NEUENBURG AM RHEIN
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 18.30 Uhr
Samstag (nur Bürgerbüro) 10.00 - 12.00 Uhr
Hinweis: Die Öffnungszeiten von 12.00 - 14.00 Uhr bzw. am Freitag von 12.00 - 
16.00 Uhr sowie am Samstag beschränken sich auf das Bürgerbüro.

Stadtverwaltung Telefonzentrale    07631 791-0

Sprechstunde des Bürgermeisters
Es wird um Terminabsprache mit dem Sekretariat des Bürgermeisters, 
 07631 791-101 gebeten, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.
  
ORTSVERWALTUNGEN
Steinenstadt   07635 1087 Dienstag 9.00 - 10.30 Uhr
Grißheim   07634 2240 Mittwoch 9.00 - 10.30 Uhr
Zienken   07631 72001 Mittwoch  11.00 - 12.00 Uhr

SPRECHZEITEN ORTSVORSTEHER
Steinenstadt    Dienstag 9.00 - 10.30 Uhr
    Mittwoch 16.00 - 17.00 Uhr
Grißheim    Dienstag 16.30 - 17.30 Uhr
    Mittwoch 8.00 - 9.30 Uhr

Neuenburg am Rhein Touristik
Öffnungszeiten 
April bis Oktober Mo bis Fr 10.00–12.30 und 13.30–18.00 Uhr
November bis März Mo bis Fr 10.00–12.00 und 14.00–16.00 Uhr

Müllabfuhrtermine
Montag, 20.04.2020
- Biotonne, Kernstadt 
- Papiertonne, Kernstadt 

Dienstag, 21.04.2020
- Biotonne, Teilorte
- Papiertonne, Teilorte  

Zuständig für den Abfall ist die Abfallwirtschaft des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald (Abfallberatung 0761/ 2187-9707).

Bei Nichtabholung wenden Sie sich bitte direkt an die Firma Remondnis: Für 
Restmüll, Bio- und Papiertonne: 0761/51509-95. für gelbe Säcke: 0800/1223255
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Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellung des Bebauungsplans 

„Mittlere Rieße“ 
nach § 2 Abs. 1 BauGB 

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat am 
06.04.2020 in öffentlicher Sitzung beschlossen, gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB den Bebauungsplan „Mittlere Rieße“ mit Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht gemäß § 2a 
BauGB aufzustellen. 
  
Das Planungsgebiet liegt am nordwestlichen Rand des Stadtge-
bietes. Im Süden des Plangebietes verläuft die B 378. Im Westen 
grenzt ein bestehendes Wohngebiet an. Nördlich der Fläche gren-
zen Grünflächen an, östlich verläuft die Gemarkungsgrenze. Die 
bestehende L 134 verläuft durch das Planungsgebiet. Die Abgren-

zung des Geltungsbereichs des geplanten Bebauungsplans kann 
dem dargestellten Planausschnitt entnommen werden. 
  
Der räumliche Geltungsbereich mit einer Größe von ca. 25,13 ha 
liegt teilweise im aktuellen Flächennutzungsplan. Für die Umset-
zung des Gebietes ist eine Änderung des Flächennutzungsplans 
erforderlich. 
  
Ziele der Planung  
Das Bebauungsplanverfahren dient der Abrundung der städte-
baulichen Situation sowie der Schaffung von dringend benötigtem 
Wohnraum und soll die planungsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen für die Entwicklung herbeiführen. 
  
Neuenburg am Rhein, 07.04.2020 
Joachim Schuster 
Bürgermeister 

Stand: 31.03.2020

Stadt 
Neuenburg am Rhein

Bebauungsplan

Mittlere Rieße

- Abgrenzungsplan -

LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart

Rheinfeldener Straße
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Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellung 13. Änderung  

Flächennutzungsplan 
nach § 2 Abs. 1 BauGB 

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat am 
06.04.2020 in öffentlicher Sitzung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den 
Aufstellungsbeschluss für die 13. Änderung des Flächennutzungs-
plans gefasst. 
  
Das Planungsgebiet mit einer Größe von insgesamt 16,1 ha liegt 
am nordwestlichen Rand des Stadtgebietes. Im Süden des Plan-
gebietes grenzt die B 378 an, im Westen grenzen Wohnbauflächen 
an. Nördlich der Flächen grenzen Grünflächen an, östlich verläuft 
die Gemarkungsgrenze. Bei den zu ändernden Flächen handelt es 

sich um Grünflächen. Die Abgrenzung des Geltungsbereichs der 
Änderung des Flächennutzungsplans kann dem dargestellten 
Planausschnitt entnommen werden. 
  
Ziele der Änderung 
Der Bebauungsplan „Mittlere Rieße“, dessen Aufstellungsbe-
schluss am 06.04.2020 vom Gemeinderat der Stadt Neuenburg 
in öffentlicher Sitzung gefasst wurde, dient der Abrundung der 
städtebaulichen Situation sowie der Schaffung von dringend be-
nötigtem Wohnraum und soll die planungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen für die Entwicklung herbeiführen. Im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt die Änderung des Flä-
chennutzungsplans im Parallelverfahren. 
  
Neuenburg am Rhein, 07.04.2020 
Joachim Schuster 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat am 
06.04.2020 in seiner öffentlichen Sitzung folgende Satzung über 
ein besonderes Vorkaufsrecht beschlossen: 
 

Satzung 
über ein besonderes Vorkaufsrecht  

nach § 25 BauGB 
für das Gebiet „Mittlere Rieße“ 

Aufgrund des § 25 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. l. S. 3634), 
in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. 
698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.02.2020 (GBI. S. 37), 
wird folgende Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht be-
schlossen: 
  

§ 1 
Anordnung des Vorkaufsrechts 

Der Stadt Neuenburg am Rhein steht in dem im § 2 näher bezeich-
neten Gebiet (Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplanes 
mit örtlichen Bauvorschriften „Mittlere Rieße“), für das städte-
bauliche Maßnahmen in Betracht gezogen werden, zur Sicherung 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ein Vorkaufsrecht 
an unbebauten Grundstücken nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zu. 
  

§ 2 
Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich ist im beiliegenden Plan vom 31.03.2020, der 

Bestandteil dieser Satzung ist, dargestellt. 
Das Vorkaufsrecht erstreckt sich auf die angegebenen Grundstü-
cke: 
2916/1, 2916/2, 2916/3, 2916/4, 2916/5, 2946, 2947, 2948, 2949, 
2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2945 
(teilweise), 4010/6 (teilweise), 4973 (teilweise), 4974, 4975, 4976, 
4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4988, 4989, 
4990, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 
5002, 5003, 5004, 5007 (teilweise), 2916 (teilweise), 4532/17 (teil-
weise), 4987 (teilweise), 5005, 640, 642, 641/1, 641, 637, 595, 592, 
593, 592/1, 591/2, 591/1, 589, 588, 587, 5088 (teilweise) 
  

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung ge-
genüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
  
Neuenburg am Rhein, den 07.04.2020 
Joachim Schuster 
Bürgermeister 

Stand: 31.03.2020

Stadt 
Neuenburg am Rhein

Vorkaufsrechtsatzung

Mittlere Rieße

- Abgrenzungsplan -

LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
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Ein großes neues Wohngebiet 

Am nordwestlichen Rand von Neuenburg am Rhein soll auf zwei Gelände-
ebenen ein neues Wohngebiet entstehen. Foto: Dorothee Philipp
 
Bebauungsplan „Mittlere Rieße“ soll aufgestellt werden 
Neuenburg am Rhein wächst: Mit dem einstimmigen Gemeinde-
ratsbeschluss, den neuen Bebauungsplan „Mittlere Rieße“ aufzu-
stellen, schafft die Stadt im Nordwesten des Kernorts die Voraus-
setzung für weitere Wohnbebauung. Das Plangebiet ist stattliche 
22,7 Hektar groß und liegt sowohl unter- als auch oberhalb der 
bewaldeten Geländestufe „Riese“, einem topografischen Relikt 
aus der Zeit vor der Rheinbegradigung. Das Plangebiet wird im Sü-
den von der Bundesstraße B 378 begrenzt, die Landesstraße L 134 
in Richtung Zienken verläuft mitten durch das Plangebiet. West-
lich begrenzt ist der tiefer gelegene Teil des Plangebietes durch 
die Bebauung entlang des Thuner Rings und der Berner Straße, 
der höher gelegene Teil östlich durch die Gemarkungsgrenze. Seit 
2013, als das Baugebiet Vogelwäldele abgeschlossen war, wurden 
in Neuenburg am Rhein im Kernort keine neuen Baugebiete mehr 
ausgewiesen, erklärte Bürgermeister Joachim Schuster die Sach-
lage. Das private Verkaufsangebot eines größeren Grundstücks 
an die Stadt habe nun das neue Projekt angestoßen. Zudem ist 
Neuenburg am Rhein eine der Kommunen, die vom ausgeschöpf-
ten Kontingent der Bauflächen der Stadt Freiburg dergestalt pro-
fitiert, dass sie über den eigenen Bedarf hinaus Wohnbauflächen 
entwickeln kann, was der starken Nachfrage nach Wohnraum im 
Großraum Freiburg entgegenkommt. Als Partner für das Mam-
mutprojekt steht der Stadt die Immobilien Kommunalentwicklung 
GmbH der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) zur Seite, 
deren Vertreter Frank Lorkowski dem Gemeinderat die Einzelhei-
ten des geplanten Vorgehens erläuterte. Zunächst gelte es, die 
Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer der betreffenden land-
wirtschaftlich genutzten Grundstücke zu erkunden, erklärte Lor-
kowski. Danach trete die LBBW als Dienstleister auf, der das ver-
tragliche Management des Grunderwerbs übernehme, aber nicht 
selbst als Investor auftrete. Oberstes Ziel sei, so viele Grundstücke 
wie möglich ins Eigentum der Gemeinde zu bringen, sagte Schus-
ter. Notwendig seien mindestens 75 Prozent, mit dieser Vorge-
hensweise habe die Stadt schon zahlreiche Entwicklungsprojekte 
erfolgreich realisiert. Deswegen wurde in der Sitzung auch eine 
Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht der Stadt erlassen. 
Außerdem wurde der seit 28 Jahren geltende Flächennutzungs-
plan in einer 13. Änderung an das Projekt angepasst. 

Wie soll das neue Stadtviertel aussehen? 
Einen gedanklichen Anstoß, wie die auf zwei Geländeebenen ver-
teilten Flächen  bebaut werden sollen, sollen Studenten des Kar-
lsruher Institut of Technology (KIT) liefern, die im Rahmen einer 
Seminararbeit in einen Ideenwettbewerb treten. Weitere Impulse 

soll eine Bürgerbeteiligung bringen, die im Rahmen der Vorstel-
lung der Wettbewerbsarbeiten veranstaltet werden soll. Die so 
gewonnenen Aspekte sollen dann in die Ausgestaltung des Be-
bauungsplans einfließen. Das gesamte Bebauungsplanverfahren 
soll im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein, ein ambitionierter 
Zeitplan, der aber machbar sei, sagte Lorkowski. Über die Zahl 
der Menschen, die hier künftig wohnen sollen, könne man beim 
heutigen Stand der Dinge noch nichts sagen. Denn diese hänge 
von der Struktur und der Nutzungsart des Plangebiets ab. Neben 
Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern sollen auch verdichtete 
Wohnformen realisiert werden.

Wichtige Information zur  
Anerkennung von  
Ausweisdokumenten  
während der Corona Krise 
Deutschland hat mit einigen Europäischen Staaten vereinbart, 
dass deutsche Reisedokumente bis zu einem Jahr nach Ablauf der 
Gültigkeit grundsätzlich als Identitätsnachweis anerkannt werden 
sollten. Zu diesen Ländern zählen unter anderem Belgien, Frank-
reich, Griechenland, Italien, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, die 
Niederlande, Österreich, Schweiz, Slowenien. 

Nähere Einzelheiten gibt es auch unter: https://www.bundes-
polizei.de/Web/DE/01Sicher-auf-Reisen/06Passrechtliche-Hin-
weise/03Anerkennung-von-Ausweisdokumenten/Anerken-
nung-von-Ausweisdokumenten_node.html 

Vermüllung bei der L 134  
Steinenstadt Abzweigung 
Richtung Siedlung im Stein  
Der Gemeindevollzugsdienst hat festgestellt, dass bei der L 134 
Steinenstadt Abzweigung Richtung Siedlung im Stein illegal Müll 
abgelagert wurde (siehe Foto). 

Die Stadtverwaltung appelliert an jeden Einzelnen, den Abfall 
richtig zu sortieren und zu entsorgen. Bitte melden Sie Sperrmüll 
an und lassen Sie den Abfall ordnungsgemäß abholen. Die Ter-
minierung und Abholung des Sperrmülls durch die Abfallwirt-
schaft des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald ist nach 
wie vor gewährleistet! 

NEUENBURG AKTUELL

Veranstaltungsverbot gemäß 
Landesverordnung –  
Hinweis an Vereine  
Die Stadtverwaltung Neuenburg am Rhein weist noch einmal 
auf die aktuelle Landesverordnung vom 17. März 2020 und das 
damit verbundene Veranstaltungsverbot hin. Dies gilt bis zum 
Ablauf der Verordnung am 15. Juni 2020. 
Wir bitten Sie um Beachtung. 
Die aktuelle Landesverordnung finden Sie auf unserer Home-
page unter www.neuenburg.de/corona. 
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Wer illegale Ablagerungen beobachtet hat bzw. sachdienliche 
Angaben zu dieser Straftat machen kann, möge sich bitte beim 
Ordnungsamt der Stadtverwaltung Neuenburg am Rhein, Tel. 
791-130, oder Polizeiposten Neuenburg, Tel. 7480910, melden. 

Das Stadtgebiet wird durch den Gemeindevollzugsdienst der 
Stadt regelmäßig überprüft und es werden entsprechend Ord-
nungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. 

Polizeibericht 08.04.2020 
Kriminalität im Zusammenhang mit dem Corona-Virus 
Rat der Polizei: Bleiben Sie achtsam und auch misstrauisch 
Die ernste Lage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
nutzen auch Kriminelle für ihre Machenschaften. Sie geben sich 
als Covid-19-Tester, Spendensammler oder infizierte Verwandte 
aus, um Menschen um Geld und Wertsachen zu betrügen. Das Po-
lizeipräsidium Freiburg rät: Bleiben Sie achtsam und misstrauisch. 
Geben Sie aufeinander acht. 

Während beispielsweise die Tatgelegenheiten für Wohnungsein-
brüche und Taschendiebstähle im Laufe der Corona-Pandemie 
weniger werden, erfreuen sich andere Kriminalitätsformen bei 
den skrupellosen Tätern großer Beliebtheit. Betrug am Telefon, 
im Internet und an der Haustür sind weiterhin hoch im Kurs. Die 
Täter bringen altbekannte Maschen aktuell in Zusammenhang mit 
dem Corona-Virus und nutzen die Unsicherheit und Angst der Be-
völkerung für ihre Zwecke schamlos aus.

Falsche Anrufer - unseriöse Anbieter -  
gefährliche Haustürgeschäfte 
Im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg versuchten in den letz-
ten Tagen - zum Glück erfolglos - betrügerische Anrufer der Ar-
beitsagentur bzw. des DRK unbedarfte Bürger aufs Kreuz zu legen. 
Bauernfänger hatten versucht, persönliche Daten „abzufischen“ 
bzw. finanzielle und persönliche Details in Erfahrung zu bringen. 
Eine Frau orderte gegen Vorkasse bei einem unseriösen Anbieter 
im Internet Schutzmasken, die nie geliefert wurden. Deshalb der 
Rat von Kriminalrat Achim Hummel vom Präventionsreferat des 
Polizeipräsidiums Freiburg: Bleiben Sie achtsam und auch sehr 
misstrauisch. Sowohl an der Haustür, im Internet und am Telefon. 
Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de 
Rufen Sie uns an, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten ha-
ben: 110 

Bei der Stadt Neuenburg am Rhein (rd. 13.000 Einwohner) 
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der

Teamleitung 
Technische Dienste (m/w/d) 

im Fachbereich Innere Dienstleistungen in Vollzeit zu be-
setzen. 

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
•	 Leitung des Teams technische Dienste mit Zuständigkeit 

für Gebäudemanagement, Energie- und Klimaschutz, 
Straßen, Kanalisation, den städtischen Betriebshof und 
die Wasserversorgung

•	 Vorbereitung, Koordination und Projektbetreuung für 
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit Bauherrenpräsenz

•	 Präsentation der Arbeitsergebnisse in der Öffentlichkeit 
und in den politischen Gremien

•	 Durchführung von Ausschreibungsverfahren
 
  
Unsere Erwartungen:
•	 Dipl.-Ingenieur bzw. Bauingenieur mit Bachelor- oder 

Masterabschluss oder abgeschlossenes Studium Bachelor 
of Arts – Public Management bzw. Diplom Verwaltungs-
wirt/in (FH), Angestelltenprüfung II mit gutem techni-
schem Verständnis

•	 gute Kenntnisse im Vergabe- und Haushaltsrecht sowie 
der HOAI

•	 fundierte EDV-Kenntnisse in MS-Office; Kenntnisse in SAP, 
Vergabe 24, GIS und Dokumea wären von Vorteil

•	 Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft, selbständige und ei-
genverantwortliche Arbeitsweise, kooperativer Arbeits- 
und Führungsstil

 
  
Es erwartet Sie:
•	 ein vielseitiges, verantwortungsvolles und interessantes 

Aufgabengebiet
•	 ein modern eingerichteter Arbeitsplatz mit neuester 

EDV-Technik
•	 ein gut ausgebildetes, motiviertes und bewährtes Team
•	 das betriebliche Gesundheitsmanagement „Hansefit“
•	 eine unbefristete Einstellung mit einer Vergütung nach 

Besoldungsgruppe A 12 bzw. EG 11 TVöD
 
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bitte schriftlich bis 25.04.2020 mit 
Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen bei der Stadt 
Neuenburg am Rhein, Personalabteilung, Frau Simone 
Selz, Rathausplatz 5, 79395 Neuenburg am Rhein oder per 
E-Mail (eine Pdf-Datei) an simone.selz@neuenburg.de. Für 
fachliche Auskünfte steht Ihnen Peter Müller, Fachbereichs-
leiter, Telefon: 07631/791-154, E-Mail: peter.mueller@neu-
enburg.de, gerne zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

www.neuenburg.de
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Vollsperrung AS Müllheim/
Neuenburg (West)  
Neubau des Kreisverkehrs West 
vom 14.4. bis 15.5.2020 
Zu- und Abfahrt kann bis Mitte Mai nicht genutzt werden // 
Umleitung ist ausgeschildert 
Wegen des Baus des neuen Westkreisels an der Anschlussstel-
le Müllheim/Neuenburg muss die westliche Zu- und Abfahrt ab 
Dienstag, 14. April, ab 8 Uhr bis voraussichtlich 15. Mai gesperrt 
werden. Der aus Richtung Karlsruhe kommende Verkehr wird über 
die Ausfahrt Hartheim/Heitersheim und über die ausgeschilderte 
Umleitungsstrecke U 48a nach Neuenburg umgeleitet. Der Ver-
kehr in Richtung Basel wird über die Umleitungsstrecke U 50 bis 
zur Anschlussstelle Efringen-Kirchen geleitet. Für die B 378 werde 
im Bereich der Baustelle eine provisorische Umfahrungsstrecke 
eingerichtet, heißt es aus dem Regierungspräsidium Freiburg. 

Ansprechpartner für redaktionelle Rückfragen:
Matthias Henrich, Stv. Pressesprecher
0761 208-1039, Matthias.Henrich@rpf.bwl.de 

Hinweis für die Redaktionen:
Für nähere Informationen dürfen wir auf unsere Internetseite hinweisen.
Unsere aktuellen Straßenbaumaßnahmen:
www.rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt4/Strassenbau/Seiten/
default.aspx 

Unsere wichtigsten Straßenplanungen:
www.rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt4/Ref44/Seiten/Stras-
senplanung.aspx 

Für die städtische Kinderkrippe Bierlehof suchen wir  

eine Erzieherin, einen Erzieher (100%). 
Die Kinderkrippe Bierlehof nimmt Kleinkinder im Alter von 1 
- 3 Jahren in einer Mischform von Ganztages- und VÖ-Grup-
pe auf. Insgesamt werden 20 Kinder betreut und gebildet. 
Die Krippe ist montags bis donnerstags von 7.30 - 17.30 Uhr 
und freitags von 7.30 - 14.00 Uhr geöffnet. 
Wir bieten Ihnen ein interessantes und vielfältiges Aufga-
bengebiet in guter Arbeitsatmosphäre und vernetzter Ar-
beitsweise mit den übrigen städtischen Einrichtungen der 
Frühbildung. Die gezielte Fortbildung unseres Personals 
in Leitungsverantwortung ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Wir legen Wert auf eine fundierte pädagogische Fach-
kompetenz, persönliches Engagement, organisatorisches 
Geschick, Teamgeist und Freude an der Arbeit mit unseren 
jüngsten Einwohnern. Die Vergütung erfolgt nach dem Ta-
rifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich 
bitte schriftlich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunter-
lagen bei der Stadt Neuenburg am Rhein, Personalabtei-
lung, Frau Simone Selz, Rathausplatz 5, 79395 Neuenburg 
am Rhein oder per E-Mail an simone.selz@neuenburg.de. 
Für fachliche Auskünfte steht Ihnen die Leitung, Frau Clau-
dia Meisinger-El Ouimi, Telefon: 07631/793526 gerne zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

www.neuenburg.de

Die Stadt Neuenburg am Rhein sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt 

 Mitarbeiter für den Betriebshof (w/m/d) 
in Vollzeit   

Was wir erwarten:
•	 eine abgeschlossene landschaftsgärtnerische oder hand-

werkliche Berufsausbildung
•	 ein Führerschein der Klasse CE
 
Was Sie erwarten können: 
•	 eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in 

einem sympathischen Team 
•	 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer entspre-

chenden Vergütung 
•	 Sozialleistungen nach dem Tarifvertrag für den öffentli-

chen Dienst (TVöD) 
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann bewerben Sie sich bitte schriftlich bis 25.04.2020 
mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen bei der 
Stadt Neuenburg am Rhein, Personalabteilung, Frau Simo-
ne Selz, Rathausplatz 5, 79395 Neuenburg am Rhein oder 
per E-Mail (eine pdf-Datei) an simone.selz@neuenburg.de. 
Für fachliche Auskünfte steht Ihnen Herr Rudolf Bechtold, 
Telefon: 07631/791-220, E-Mail: rudolf.bechtold@neuen-
burg.de gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Be-
werbung. 

www.neuenburg.de

VERKEHR/ MOBILITÄT AKTUELL

Die Stadt Neuenburg am Rhein stellt im Rahmen des Bun-
desfreiwilligendienstes zum 01.09.2020 Bundesfreiwilli-
genstellen zur Verfügung:
•	 Rheinschule Grundschule Neuenburg am Rhein im 

Rahmen der Ganztagesschule (4 Stellen)
•	 Kindertagesstätte Bierlehof (1 Stelle)
Die Bewerberinnen und Bewerber sollten je nach Einsatzort 
Freude an der Arbeit mit Kindern im Grundschulalter (Klasse 
1-4), mit Schülern der Klassen 5-10 oder im Kindergartenal-
ter haben und gerne im Team arbeiten. Das Arbeitsfeld be-
inhaltet die Unterstützung der Lehr- und Betreuungskräfte 
in verschiedenen Handlungsfeldern der Regelschule, der 
Ganztagesschule oder der Kindergartenarbeit. 

Die Stellenausschreibung richtet sich in der Regel an er-
wachsene Bewerber-/innen ab 18 Jahren. 

Ihre Fragen sowie Ihre Bewerbung richten Sie bitte mög-
lichst sofort an die Stadtverwaltung 79395 Neuenburg am 
Rhein, Rathausplatz 5, Herr Dieter Rueb, Tel. 07631/791-110, 
E-Mail: dieter.rueb@neuenburg.de oder Frau Simone Selz, 
Tel. 07631/791-115, E-Mail: simone.selz@neuenburg.de. 

www.neuenburg.de
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Umfahrungsstrecke 
aus Frankreich in Richtung  Neuenburg (B 378)

A 5

Neuenburg
am Rhein

B 378

Stand 1/2020

1 b

Neubau
Kreisverkehr West

provisorische 
Umfahrungsstrecke
gilt für beide Richtungen 

Vollsperrung der AS 
Müllheim/Neuenburg (West) 

A 5

Neuenburg
am Rhein

A 5

B 3

Stand 1/2020

Vollsperrung  
AS Müllheim/Neuenburg (West)
Neubau des Kreisverkehrs West 
vom 14.4. bis 15.5.2020

Umleitungsstrecke (A 5 aus Richtung Karlsruhe) 
Ausfahrt AS Hartheim-Heitersheim in Richtung Neuenburg1 b

AS Hartheim-
Heitersheim
benutzen

Vollsperrung der AS 
Müllheim/Neuenburg-West

KEINE ABFAHRT von A5 in 
Richtung Neuenburg möglich!

Umleitungsstrecke 

U 48a folgen
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Neuenburg 
80 Jahre 

Herr Gjezair Sope 
Bertholdstraße 4 

Frau Hannelore Hirsch 
Saarengrünstraße 13 

Frau Rosa Heidt 
Gutnauweg 2 

Zienken 
80 Jahre 

Herr Walter Sacker 
Rheinweg 4 

Grißheim 
70 Jahre 

Herr Rainer Klaus Hüttig 
Blodelsheimer Weg 4 

75 Jahre 
Frau Gertrud Leibe 

Rheinstraße 6 

GLÜCKWÜNSCHE

ENDE DES AMTLICHEN TEILS

BÜRGERINFO

Veranstaltungskalender in und um Neuenburg am Rhein
Veranstaltungen in Neuenburg am Rhein  
Mittwoch, 22.04.2020 
ABGESAGT Pandas, Hot Pot, Buddhas 
  
Donnerstag, 23.04.2020 
ABGESAGT KunstAtelier - Freies Malatelier für alle 

A 5

Neuenburg
am Rhein

A 5

Neuenburg
am Rhein

B 3

vom 14.4. bis 15.5.2020

Stand 1/2020

Umleitungsstrecke
von AS Müllheim/Neuenburg in Richtung Basel 1 b

Vollsperrung der AS 
Müllheim/Neuenburg (West)

KEINE AUFFAHRT auf A5 
in Richtung Basel möglich!

AS Efringen-Kirchen
benutzen

Umleitungsstrecke 

U 50 folgen
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Schulsozialarbeit in Neuenburg am Rhein 
bietet Telefonberatung an 
Ab sofort bietet die Stadt Neuenburg am Rhein - Schulsozialarbeit 
- eine „telefonische Konfl ikt- und Sozialberatung für Eltern, Schü-
lerinnen und Schüler“ an. Momentan wird ein verlässlicher und 
zeitlich begrenzter Telefondienst angeboten. Wenn sich die Lage 
entspannt, werden als weitere Schritte auch wieder persönliche 
Beratungstermine angeboten. 
Die Telefonberatung bietet Eltern, Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit über familiäre Konfl iktsituationen vertraulich mit aus-
gebildeten Sozialarbeitern zu sprechen und gemeinsam Lösungen 
zu fi nden. Die familiäre Situation, bedingt durch die Corona-Krise 
und deren verordneten Schutzmaßnahmen, können in Familien 
zu erhöhten nervlichen Anspannungen und Konfl ikten führen. 
Auch Fragen nach sinnvollen Beschäftigungen stehen besonders 
im Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Vordergrund. 
Die „Telefonische Konfl ikt- und Sozialberatung für Eltern, Schüle-
rinnen und Schüler“ fi ndet durchgehend von Montag bis Donners-
tag von 9 - 15 Uhr und freitags von 9 - 14 Uhr statt. 

Ansprechpartner sind: 
Herr Wolfgang Gerbig, Dipl. Sozialarbeiter FH, Tel.: 07631-
793614 und/oder 
Herr Martin Doll, Tel.: 07631-700212. 
In dieser Woche übernimmt die neue Schulsozialarbeiterin Frau 
Corinna Famulla  die Vertretung für Herrn Gerbig und Herrn Doll. 
Frau Famulla ist telefonisch zu den o.g. Zeiten unter der mobi-
len Nummer 0173-6370313 erreichbar. Ebenfalls kann sie auch per 
E-Mail kontaktiert werden: corinna.famulla@neuenburg.de 
Ab dem 20. April sind alle drei Schulsozialarbeiter unter den o.g. 
Nummern erreichbar. 
Diese Information fi nden Sie auch auf der Homepage der Stadt 
Neuenburg am Rhein (www.neuenburg.de). 
  
Weitere Informationen bei: 
Wolfgang Gerbig 
Kommunaler Kinder- und Jugendbeauftragter 
und Schulsozialarbeiter der Stadt Neuenburg am Rhein 
Tel. +49 (0) 76 31 - 793614 
Wolfgang.gerbig@neuenburg.de 

WOCHENMARKT

Das besondere Marktangebot und die Empfehlung für diese Woche
Bellas Busserl 
Schillerlocken 2,80 €/Stück und Käsekuchen 2,50 €/Stück 
  
Zähringer Blumenstube 
Gemüsesetzlinge und frische Gartenkräuter 
  
Metzgerei Martin Widmann 
Zarte Rinderhüfte auch zum Grillen 
  
Kern Landbäckerei 
Wurzelbrot 400 g 1,95 € 
  
Kirner Josef Gärtnerei 
Bärlauch 
 
Schmidts Bauernladen 
Spargel, regionale Salate und Rhabarber 

Der Wochenmarkt fi ndet auf dem Rathausplatz statt.

KINDERGARTEN & SCHULEN

Schulsozialarbeit

VEREINE

Die Crowdfunding-Aktion für 
den neuen Rasenplatz 2 wurde 
verlängert. 
Auf der Plattform der Spar-
kasse Markgräfl erland https://
einfach-gut-machen.de/mark-
graeflerland/project/neuer-

rasenplatz-fc-neuenburg-in-
vestiert-in-die-zukunft besteht 
die Möglichkeit uns zu unter-
stützen. 
Schon Spenden ab 10 € sind 
möglich und helfen uns enorm 
unser Ziel von 5000 € zu 

erreichen. Es ist kinderleicht 
zu helfen, wir freuen uns über 
jegliche Unterstützung, damit 
die Kinder in Neuenburg auch 
in Zukunft die Möglichkeit ha-
ben Fußball zu spielen - und 
über größere Spenden als 10 € 
freuen wir uns noch mehr. 
Über den QR-Code gelangen 
Sie direkt zur Plattform. 

Fußballclub Neuenburg e. V.

Neuenburg
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Nicht nur die Wirtschaft leidet 
unter den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie, auch das 
Vereinsleben kommt völlig 
zum Erliegen. Eigentlich woll-
te der Fußball-Club Neuenburg 
1920 im Juni mit einer Festwo-
che das Jubiläum zum 100-jäh-
rigen Bestehen feiern. Vergan-
gene Woche hat der Vorstand 
nun die Reißleine gezogen. 
„Da die Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg 
bis 15. Juni gilt und alle Ver-
anstaltungen untersagt sind, 
haben wir schweren Herzens 
entschieden, die Jubiläumsfei-
erlichkeiten komplett abzusa-
gen“, erklärt der Vorsitzende 
Patric Strub. Er unterstreicht, 
dass der Verein und seine Mit-
glieder sämtliche Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie mittragen. 
Gleichwohl seien die Enttäu-

schung, der Frust und sogar die 
Wut bei den Mitgliedern des 
Organisationskomitees groß, 
sagt der Vorsitzende. Vor al-
lem Martin Träris, der Chef des 
Organisationskomitees, sei am 
Boden zerstört, berichtet Strub. 
Gut anderthalb Jahre Vorberei-
tungszeit steckten in der für 
den 5. bis 13. Juni geplanten 
Festwoche, deren Höhepunkt 
der Deutsche Altherren-Su-
percup (Ü 32) – die inoffizielle 
Deutsche Meisterschaft – sein 
sollte. 

Insgesamt 40 Teams aus 
Deutschland plus die Gastge-
ber hätten am 12. und 13. Juni 
auf den Fußballplätzen in Neu-
enburg, Steinenstadt und Zien-
ken gegeneinander antreten 
sollen, darunter die Alten Her-
ren von namhaften Bundesli-
ga-Vereinen, darunter Hertha 
BSC Berlin und FC Bayern Mün-

chen. Bis zu 1500 Spieler und 
Gäste hat der FCN erwartet, für 
die auch im Vorfeld Hotelzim-
mer in Neuenburg und Umge-
bung gesucht wurden. Das Or-
ganisationsteam hat insgesamt 
1200 Hotelbetten reserviert, 
unter anderem auch im Elsass. 

Der Verein habe mit einem 
Budget von rund 100. 000 Euro 
kalkuliert, berichtet Strub. Eine 
Summe im fünfstelligen Be-
reich inklusive vieler Sachleis-
tungen haben etliche Partner 
und Sponsoren zugesagt, al-
lerdings vor der Corona-Krise. 
Die entsprechenden Gegen-
leistungen kann der Verein nun 
nicht mehr beziehungsweise 
nur noch teilweise erbringen. 
Die große Festzeitschrift zum 
100-jährigen Bestehen, die 
trotzdem erscheinen wird, bil-
det die Ausnahme, und einem 
Teil der Sponsoren kann hier 
eine Werbemöglichkeit gebo-
ten werden. 

Nachdem die Absage feststand, 
habe man in der vergangenen 
Woche daher zunächst das Ge-
spräch mit vielen Unterstützern 
gesucht, bevor man mit der Ab-
sage an die Öffentlichkeit trat, 
erklärt Strub. „Oberstes Gebot 
bei der Entscheidung war, fi-
nanziellen Schaden vom Verein 
abzuwenden“, unterstreicht 
Strub im Gespräch mit unserer 
Zeitung. Es gelte, Verträge und 
Kündigungsfristen einzuhal-
ten. Allein das große Festzelt 
inklusive Technik hätte für die 
Festwoche rund 30. 000 Euro 

gekostet. „Wir können nicht 
riskieren,dass das Zelt am Ende 
leer steht, weil keine Zuschau-
er kommen.“ Grund genug, die 
Reißleine zu ziehen. 
Angesichts der unklaren Ent-
wicklung hat sich der Verein 
entschieden, nicht nur die Fest-
woche mit AH-Supercup, Fami-
lientag, Bubble-Soccer-Turnier 
für die Neuenburger Fasnachts-
vereine, Weinprobe, Rhein-
waldlauf und Baden-FM-Po-
werparty abzusagen, sondern 
auch die übrigen übers Jahr 
geplanten Veranstaltungen. 
Dazu zählt auch der Auftritt der 
SC Freiburg Traditionself. Einzig 
das geplante Festbankett für 
die Mitglieder will der Verein 
möglichst bis zum Jahresende 
nachholen. 
„Wir hoffen natürlich, dass die 
Wirtschaft nicht zu sehr getrof-
fen wird und uns die Sponsoren 
auch für die Zukunft erhalten 
bleiben“, sagt Strub. Er ver-
weist auf die Ausgaben für den 
zweiten Rasenplatz, für den im 
Rahmen des Jubiläums rund 
40. 000 Euro aufgewendet 
wurden. Dieser sei aber eine 
langfristige Investition für die 
nächsten 10 bis 20 Jahre. 
Geburtstag hat der Verein trotz-
dem. 100 Jahre alt zu werden 
ist ein stolze Leistung. Wer uns 
etwas zum Geburtstag schen-
ken möchte, darf das gerne 
über die Spendenplattform 
der Sparkasse Markgräflerland 
für unseren neuen Rasenplatz 
machen.  

Steinenstadt

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
von Steinenstadt, 
die aktuelle Lage zwingt uns dazu soziale Kontakte zu meiden. 
Einige Personen von der Vereinsgemeinschaft Steinenstadt und 
Freiwillige aus dem Ort haben sich bereiterklärt denjenigen zu 
helfen, die zur Risikogruppe gehören, krank sind oder aus einem 
anderen Grund Hilfe benötigen. 
Scheuen Sie sich nicht mit uns Kontakt aufzunehmen unter der 
Telefonnummer 07635/9121. 
Wir helfen gerne. 

Männergesangverein 
Neuenburg am Rhein e. V. Montessori Bildungshaus e. V.

Geduld ist gefragt 
Liebe Sängerkameraden - liebe Freunde, 
herrliches Frühlingswetter, die Vögel zwitschern und trotzdem 
will keine rechte Stimmung aufkommen. 
Corona hat viel verändert. 
Gerade in Zeiten wie diesen vermissen wir das Singen in der Chor-
gemeinschaft und die Freude des Zusammenseins. 
Aber es gibt auch eine Nach-Corona-Zeit. 
Warten wir ab und verlieren wir nicht die Geduld. 
  
Wir wünschen Euch allen eine schöne Osterzeit. 
Bleibt gesund und hoffentlich bis bald. 
Der Vorstand 

Heimat- und Dorfpflegeverein  
Steinenstadt e. V. Katholischer Kirchenchor Steinenstadt
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Ev. Kirchengemeinde Neuenburg - online 
Folgende Angebote finden Sie online unter: 
www.KircheNeuenburg. de 

Montag bis Freitag ab 10.00 Uhr
„Aufsehen“ – Gedanken zur täglichen Bibellese in einem Video-
clip von unseren Gemeindegliedern 
Gemeindemitglieder ohne Internetanschluss können über eine 
gebührenfreie Telefonnummer die Gottesdienste und Impulse 
jederzeit auch hören. Telefon (gebührenfrei): 07631 - 97 73 003 

17. April - Freitag 
Ab 16.00 Uhr PreTeens - online  
Samuel Baumgartner hat einen YouTube-Kanal hierfür eingerich-
tet. Diesen erreichen Sie über unsere Homepage.   

19. April - Sonntag 
Ab 10.00 Uhr Online-Gottesdienst mit Pfr. Armin Graf  
Im Anschluss gibt es wieder die Möglichkeit eines Video-Kir-
chen-Kaffees. 

22. April - Mittwoch 
16.00 Uhr Konfi-Online in den @home Gruppen 

Kindergottesdienst - online 
Am Ostersonntag ab 9.00 Uhr gibt es auch einen Kindergottes-
dienst online. 
Laden Sie Ihre Kinder ein mitzumachen und unterstützen Sie sie 
bei den Workshops, Spielen oder anderen Aufgaben. Gerne kön-
nen Sie weitere Anregungen an Samuel.Baumgartner@Kirche-
Neuenburg.de senden. 
  
Gemeindemitglieder ohne Internetanschluss können über eine 
gebührenfreie Telefonnummer die Gottesdienste und Impulse 
jederzeit auch hören. Telefon (gebührenfrei): 07631 - 97 73 003. 
  
Sie möchten gerne weitere Informationen zeitnah und online er-
halten? 
Melden Sie sich für den Newsletter unserer Gemeinde unter www.
KircheNeuenburg.de/Newsletter an. 
  
Der Publikumsverkehr ist zur Zeit auch im Pfarramt eingeschränkt. 
Bitte nehmen Sie zuerst telefonisch mit uns Kontakt auf. 
Oft können wir Ihre Anliegen schon auf diesem Wege klären, falls 
dies nicht möglich sein sollte, stehen wir Ihnen auch persönlich 
zur Verfügung. 

Sekretariat:  Susanna Brause 
Friedhofstraße 18, 79395 Neuenburg am Rhein 
Tel.: 07631-79 91 19 – Fax: 07631/79 91 29 – pfarramt@kircheneu-
enburg.de 
Öffnungszeiten des Pfarramtes: 
Montag: 16:00 bis 18:00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Das Pfarrehepaar Armin & Sabine Graf erreichen Sie unter: 
Telefon: 07631-936 14 02 
oder via Mail unter:
Sabine.Graf@KircheNeuenburg.de
Armin.Graf@KircheNeuenburg.de 

Liebe Gemeindemitglieder, noch immer verhindert die Coro-
na-Pandemie in vielen gesellschaftlichen Bereichen Normalität. 
Auch das Gemeindeleben unserer Kirchengemeinde ist stark ein-
geschränkt. Wir möchten Ihnen aber doch ein geistliches Angebot 
an die Hand geben, das Sie durch diese herausfordernde Zeit be-
gleiten kann. 
  
Ökumenisch: Gemeinsam Innehalten täglich um 19.30 Uhr 
In Zeiten, in denen wir nicht mehr in unseren Kirchen zusammen-
kommen können, suchen wir nach anderen Möglichkeiten, gemein-
schaftlich unseren Glauben zu leben. Jeden Abend um 19.30 Uhr läu-
ten deshalb an vielen Orten die Kirchenglocken zum gemeinsamen 
Innehalten zuhause. In ökumenischer Verbundenheit laden die 
evangelische und die katholische Kirchengemeinden Buggingen, 
zusammen mit einigen Nachbargemeinden, zum Innehalten ein. 
Auf diese Weise wollen wir uns gegenseitig stärken und im Glau-
ben an Gott verbunden bleiben. Täglich um 19.30 Uhr, wenn die 
Glocken läuten, können Sie eine Kerze anzünden, das Gebet des 
World Council of Churches sprechen, das Lied „Meine Hoffnung 
und meine Freude“ aus Taizé singen, eine Fürbitte und das „Va-
terunser“ beten. Auf unserer Homepage (www.buggingen.ekbh.
de) finden Sie einen Anhang zu dieser Einladung: „Kurze Anleitung 
zum Innehalten“. Darin finden Sie die Gebetstexte und auch die 
Noten zum oben genannten Taizé-Lied. 
  
Geistliche Anregungen, Impulse, Predigten 
Zu den kommenden Sonntagen, an denen keine Gottesdiens-
te in der Kirche stattfinden dürfen, stellen wir jeweils geistliche 
Anregungen, Predigten, Gebete auf unserer Homepage (www.
buggingen.ekbh.de) ein. Auch wenn diese die gottesdienstliche 
Gemeinschaft nicht ersetzen können, hoffen wir, Ihnen auf diese 
Weise geistliche Orientierung und Ermutigung mitgeben zu kön-
nen. Wir verweisen auch auf die Homepage des Kirchenbezirkes 
(www.ekbh.de). 
  
Offene Kirche 
An den kommenden Sonntagen ist unsere Kirche zur üblichen 
Gottesdienstzeit offen und lädt zum stillen Verweilen und Gebet 
ein. Wir weisen darauf hin, dass sich nicht mehr als zwei Besu-
cher/innen gleichzeitig im Kirchenraum aufhalten dürfen und dass 
der vorgegebene Abstand eingehalten werden muss. 
  
Pfarrbüro 
Das Pfarramt ist geschlossen, aber wir sind per Telefon oder per 
Mail erreichbar. 
Telefon: 07631/2439 oder Mail: Buggingen@kbz.ekiba.de 
  
Bestattungen 
Nach den neuesten Vorgaben des Kultusministeriums dürfen Be-
stattungen weiterhin stattfinden, aber nur im Freien und nur im 
kleinen Kreis. Familienangehörige in direkter Linie (Eltern, Kinder, 
Enkel) dürfen teilnehmen, dazu maximal 5 weitere Personen. 
  
Besuche zu Geburtstagen 
Glückwünsche zum Geburtstag werden auf dem Briefweg über-
bracht. 
  
Seelsorge 
In seelsorglichen Angelegenheiten sind wir für Sie da. Kontakt-
aufnahme über Telefon: 07631/2439 oder Mail: Bertram.Zeller@
kbz.ekiba.de 

KIRCHEN

Evangelische Kirche Neuenburg am Rhein Evang. Kirchengemeinde Buggingen-Grißheim
Evang. Kirchengemeinde Auggen / Schliengen mit 
Mauchen und Steinenstadt
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Anregung: Wie neu geboren 
Der kommende erste Sonntag nach Ostern trägt in der evange-
lischen Kirche den Namen „Quasimodogeniti“, auf deutsch: „Wie 
die neugeborenen Kinder“. Diese seltsame Bezeichnung hat ihren 
Ursprung darin, dass das Osterfest der traditionelle Tauftermin 
in den frühen Christengemeinden war. Männer und Frauen, die 
Jesus Christus zugehören wollten, wurden in der Osternacht ge-
tauft. Sie ließen ihr altes Leben hinter sich und wurden wie neu: 
Kinder eben, Kinder Gottes, ausgerüstet mit Glauben, Hoffnung 
und Liebe. Die Taufe wurde zu einem Neuanfang. 

Und das wunderbare ist, der Glaube lädt dich immer wieder zu 
Neuanfängen ein. Was du mit dir herumträgst, was dein Herz 
schwer macht, was dir auf der Seele liegt, was dir den Schlaf raubt 
– vertrau es Christus an, leg es vertrauensvoll in seine Hand. Der 
Glaube an Jesus Christus befreit jeden Tag neu, er hält dein Leben 
offen. Verlass dich drauf! 
  
Bleiben Sie von Gott behütet! 
Ihr Bertram Zeller, Pfarrer 
  
  
Evangelisches Pfarramt Buggingen 
Hauptstraße 52 
79426 Buggingen 
  
Pfarrer Bertram Zeller 
Tel: 07631- 2439 
Mail: Bertram.Zeller@kbz.ekiba.de 
  
Pfarramtssekretärin Regina Fischer 
Tel: 07631 - 2439 
Mail: Buggingen@kbz.ekiba.de 
  
Homepage: www.buggingen.ekbh.de 
  
 

Evang. Kirchengemeinde Buggingen-Grißheim
Evang. Kirchengemeinde Auggen / Schliengen mit 
Mauchen und Steinenstadt

Unser kirchliches Angebot in Zeiten  
der Virusepidemie 
Die Kirche muss leider bis auf weiteres geschlossen bleiben, aber 
auf der Homepage der Kirchengemeinde Auggen-Schliengen fin-
den Sie: 

1.  Die Lesepredigt von Pfarrer Schulze-Wegener für den jewei-
ligen Sonntag mit Gebeten und Lesungen - ab Samstagabend 
18.00 Uhr einsehbar. 

  Es wäre sehr schön, wenn Jüngere älteren Angehörigen 
in der Familie oder in der Nachbarschaft die Predigt des 
Sonntags ausgedruckt zukommen lassen, wenn diese das 
gerne möchten. 

2.  Jeden Samstagabend wird - wie in anderen Gemeinden auch 
- um 18.00 Uhr das Glockengeläut der Kirche zu hören sein. 
Sie können eine Kerze ins Fenster stellen und eine vorberei-
tete Andacht zuhause mitlesen. Wir sind zwar getrennt, aber 
im Gebet miteinander verbunden. 

  Die Andacht ist ebenfalls auf der Homepage zu finden. Sie 
können sie auch im Pfarramt erhalten oder der Kiste entneh-
men, die Sie bei der Eingangstür unserer Kirche finden. 

3.  Im Pfarramt bin ich nach wie vor telefonisch oder per Mail zu 
erreichen: Tel.: 07631/2589, evpfarramt.auggen@gmx.de 

  
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen in dieser sehr 
schwierigen und unsicheren Zeit! 

Ihr Pfarrer Schulze-Wegener 

Katholische Kirche Neuenburg am Rhein International Church Neuenburg am Rhein

Ostergruß 
Liebe Schwestern und Brüder, 
der Grabstein war so ganz anders in der Reihe der vielen Kreuze. 
Es war ein Stein wie eine Knospe. Er war aufgebrochen. Man fin-
det solche Steine oft am Rand von Straßen, die streckenweise in 
den Berg gesprengt werden. Bei diesem Stein waren die Stücke 
aber nicht auseinandergerissen worden. Sie waren eher wie eine 
geöffnete Muschel. Jemand hatte diesen gesprengten Stein als 
Grabstein für sich ausgewählt, oder die Hinterbliebenen hatten 
ihn so gestalten lassen, um damit etwas über den Tod zu sagen – 
und, wie ich meine, auch über die Auferstehung.
Als ich den Stein auf dem Friedhof sah, habe ich an den Stein ge-
dacht, über den sich schon die Frauen im Evangelium den Kopf 
zerbrochen haben.
Manche Steine liegen so schwer im Weg, dass gar nicht daran zu 
denken ist, sie fortzubewegen, da hilft nur Sprengen. Oder gibt es 
auch Steine, die man besser nicht rühren sollte?
Der gesprengte Stein auf dem Friedhof hat mich an Aufbruch 
denken lassen. Aber dann habe ich gestutzt und mich gefragt, ob 
die, die ihn so wollten, nicht vielleicht an das Gegenteil gedacht 
haben. Man könnte ja auch sagen: Da ist eine natürliche Einheit 
zerstört worden; der aufgebrochene Stein hat eine unheilbare 
Wunde bekommen, und in diese Wunde hinein wurde der Name 
des Menschen geschrieben, der in seinem Leben diese Einheit ver-
körperte.
Aber dann wollte mir der Stein doch mehr von Hoffnung spre-
chen. Da war nicht ein Leben zerstört worden, sondern es wurde 
an diesem Leben eine ganz neue Seite sichtbar, eine Innenseite, 
und in die hinein war der Name geschrieben, so wie Gott sagt, 
dass er uns in seine Hand geschrieben hat, aber wir sehen das nur, 
wenn er sie öffnet.
In diesen Tagen und Wochen der Verunsicherung und der Angst 
hoffen und beten wir, dass wir bald wieder eine andere Zeit erle-
ben dürfen. Die Gesellschaft nach der Corona-Zeit wird vermutlich 
nicht eine völlig andere sein als zuvor, das glaube ich nicht. Den-
noch sollten wir die Umstände nutzen und uns Gedanken darüber 
machen, was in unserem Leben wirklich wichtig ist. Und wem 
unsere Aufmerksamkeit, Liebe und Fürsorge ganz besonders gel-
ten muss. Unseren Mitmenschen... unserer Erde... der Vielfalt an 
Tieren und Pflanzen... den Nachkommen...
Dieser Virus ist sicherlich keine Strafe Gottes – das wäre ein klein-
kariertes Denken über Gott. Aber dieser Virus hat ganze Staaten, 
Gesellschaften und Systeme lahm gelegt und so gilt es zu fragen, 
wie wir nachher weitermachen sollen.  
Es war – wie jetzt auch - Frühling, als ich damals über den Fried-
hof ging und unter vielen Kreuzen und Gedenksteinen diesen be-
sonderen fand. Als ich so herumschaute, hatte ich den Eindruck, 
dass er sich gut in die Natur einpasste. Die ersten Blumen wuch-
sen, und überall brachen die Knospen auf. Es schien so, als hätte 
dieser Aufbruch auch den Stein erfasst – ein Stein, aufgesprungen 
wie eine Knospe. 
  
GEBET 
Herr Jesus Christus – du bist der Auferstandene.
Mit dir sind wir auferweckt zu neuem und ewigem Leben.
Immer wieder begegnest du uns – im Mahl und in unserem Alltag.
Lass uns die Spuren deiner Gegenwart mitten unter uns erkennen
und entbrenne unsere Herzen neu für dich und für die Botschaft
deiner Auferstehung mitten in der Welt sein.Amen. 
 
 

 
Katholische Kirche Neuenburg am Rhein International Church Neuenburg am Rhein

Sonntag / Sunday, 19.04.2020 
10:00 Uhr Gottesdienst abgesagt / Church Service Canceled 
  
Info: www.neuenburginternational.com 
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Frankreich hilft deutschen Unternehmen 
durch die Coronakrise 
Neuerung: Kurzarbeitergeld für französische Mitarbeiter von 
deutschen Unternehmen ohne Betriebsstätte in Frankreich  
Für Unternehmen diesseits des Rheins gibt es nun Unterstüt-
zung vom französischen Staat. Deutsche Unternehmen ohne 
Betriebsstätte in Frankreich können ab sofort Kurzarbeiter-
geld für französische Mitarbeiter beantragen. Das haben die 
Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK 
Frankreich) sowie die IHK Südlicher Oberrhein als Schwer-
punktkammer Frankreich vergangene Woche bei der französi-
schen Regierung bewirkt. 
„Das ist ein großer Erfolg für uns und die deutsch-französischen 
Wirtschaftsverbindungen“, freut sich Patrick Brandmaier, Ge-
schäftsführer der AHK Frankreich mit Sitz in Paris. „Wir sind froh, 
dass die französische Regierung so schnell auf unseren Appell 
reagiert hat. Damit werden rund 17.000 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer vor der Arbeitslosigkeit bewahrt.“ 

Bei den Betroffenen handelt es sich um Mitarbeiter von deutschen 
Firmen, die ausschließlich in Frankreich tätig sind, beispielswei-
se für die Betreuung von französischen Kunden oder die War-
tung von Maschinen in französischen Betrieben verantwortlich 
sind. Ihr Arbeitgeber sitzt in Deutschland, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben ihren Wohnsitz in Frankreich, zahlen dort 
Steuern und Sozialabgaben und haben einen Arbeitsvertrag nach 
französischem Arbeitsrecht. Allein in Baden-Württemberg gibt 
es rund 750 Unternehmen ohne Betriebsstätte in Frankreich mit 
französischen Mitarbeitern. Im Kammerbezirk der IHK Südlicher 
Oberrhein sind es knapp 250. „Es ist wichtig, dass es nun für diese 
Mitarbeiter dieselbe Lösung gibt wie für die deutschen Mitarbeiter 
in den betroffenen Betrieben“, ist auch Frédéric Carrière, Referent 
Auslandsmärkte und Zoll bei der IHK Südlicher Oberrhein, sehr zu-
frieden mit dem Ergebnis der Verhandlungen. 

Die Regelung ist Ende März in Kraft getreten; Anträge der be-
troffenen Unternehmen an die Behörden in Frankreich sind ab 
sofort möglich. Die AHK Frankreich unterstützt Unternehmen 
bei der Antragstellung. Ansprechpartner ist Thomas Matthes, 
E-Mail-Adresse: tmatthes@francoallemand.com. 
 
 
 
SchülerAbo bitte nicht kündigen – Regio-Ver-
kehrsverbund Freiburg (RVF) bemüht sich um 
Erstattung  
26.000 Schülerinnen, Schüler und Azubis nutzen im RVF ein 
Abonnement der RegioKarte Schüler, kurz SchülerAbo ge-
nannt. Für diese SchülerAbos wird aktuell an einer Erstat-
tungs-Lösung für die im April nicht genutzten SchülerAbos 

gearbeitet.  
Das Land Baden-Württemberg,  Städte- und Landkreistag sowie 
die Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen sind im Ge-
spräch, um eine kulante Lösung für die Kunden sicherzustellen. 
Die konkrete Lösung hängt auch davon ab, wie lange die Schlie-
ßung der Schulen noch andauert. Geplant ist, auf den Monats-
betrag für den Mai zu verzichten, wenn das Abo nicht gekündigt 
wird. Der RVF hat dazu alle Schüler-Abonnenten in einem Brief 
informiert. Die Maßnahme ist Teil des Programms „100 Millionen 
für Familien“ des Landes Baden-Württemberg. „Als Verbund kön-
nen wir eine entsprechende Erstattung für alle Abonnenten nicht 
stemmen. Hier ist vor allem die öffentliche Hand gefragt. Wir wis-
sen zurzeit aber noch nicht genau, wann die Kulanzregelung um-
gesetzt wird“, erklärt Dorothee Koch, Geschäftsführerin des RVF. 
„Wir bitten die Eltern und Azubis, ihre SchülerAbos nicht zu kündi-
gen und noch etwas Geduld zu haben. Die Verkehrsunternehmen 
im RVF stellen trotz der aktuell sehr schwierigen Umstände ein 
solides Fahrplanangebot zur Verfügung und tun alles dafür, dass 
das auch in den kommenden Wochen so bleibt“, ergänzt Florian 
Kurt, ebenfalls Geschäftsführer des RVF. 
 
 
 
Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald bietet 
neuen Online-Dienst an 
Mitteilungen online und mobil - Kundinnen und Kunden des 
Jobcenters Breisgau-Hochschwarzwald können ab sofort den 
neuen Postfachservice unter www.jobcenter.digital von zu 
Hause aus nutzen.  
Unter www.jobcenter.digital können Kundinnen und Kunden der 
Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald bereits seit Mai 2019 ihren 
Antrag auf Weiterbewilligung online stellen oder Veränderungen 
mitteilen. 

Ab sofort können Kundinnen und Kunden des Jobcenters 
Breisgau-Hochschwarzwald, die einen Online-Zugang zu jobcen-
ter.digital haben, den Postfachservice als neuen Service nutzen. 
Über diesen Online-Dienst werden Nachrichten unkompliziert an 
das Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald gesandt. Somit können 
Sie ab sofort elektronisch von zu Hause aus mit Ihrem Jobcenter 
in Kontakt treten. 

Dabei kann es um ganz verschiedene Anliegen gehen, wie bei-
spielsweise Fragen zu Miete und Heizkosten, zur Beantragung von 
Leistungen oder alle weiteren Fragen. 
Der neue Service funktioniert natürlich auch mobil über Ihr Smart-
phone. 
  
Weitere Informationen: 
www.lkbh.de/jobcenter 
  
Ihr Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald 
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Unsere beliebteste Aktion  
startet in den Frühling! 
6 Anzeigen schalten - 4 Anzeigen bezahlen*

Rechtzeitig zum Frühlingsanfang starten Sie mit rabat-
tierten Anzeigen im „Blättle“. Starten auch Sie aktiv in 
den Frühling. Na, fühlt sich Ihr Frühlingsanfang schon gut 
für Sie an? 

Unsere Aktion gilt vom 9.3. - 8.5.20 in den 
Kalenderwochen 11 bis 19.

Starten Sie  
in den Frühling!

SICHERN SIE  

SICH JETZT  

IHREN RABATT! 

Bitte Aktionscode 

 P-2020-03* angeben.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und 
unsere aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Wer-
beagenturen. *Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen 
liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigenvor-
lagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. 
Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden 
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem 
Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen 
Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung 
muss durch sechs teilbar (wöchentliche Erscheinungsweise) 
oder durch vier teilbar (14-tägige Erscheinungsweise) sein und 
in sechs/ vier aufeinanderfolgenden Wochen geschalten wer-
den. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Die zwei güns-
tigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. Bitte Aktionscode  
P-2020-03 bei der Anzeigenbestellung angeben. 



Reinigungskraft gesucht!  
Wir suchen ab sofort für unsere Firmengebäude in Neuenburg am
Rhein eine zuverlässige Reinigungskraft (M/W/D) auf Minijob-Basis.  

Bitte bewerben Sie sich bei 
Plasma Electronic GmbH, 
Otto-Lilienthal-Str. 2, 79395 Neuenburg, 
Tel.: 0 76 31 / 70 17-0, Fax: 0 76 31 / 70 17-20 

Das Elisabethenheim Müllheim braucht Unterstützung 
Präsenzkraft, Transportdienst 

und Fahrer für Essen auf Rädern gesucht.
Für die Versorgung unserer Bewohner benötigen wir eine
hauswirtschaftliche Kraft, einen internen Transportdienst,
sowie einen Fahrer für Essen auf Rädern. 
Diese Tätigkeiten können in Teilzeit und nach Absprache
erbracht werden. Wir wünschen uns zuverlässige, 
belastbare und kommunikative Mitarbeiter/innen, die einen
abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz in einem 
dynamischen und motivierten Team suchen. 
Für Rückfragen und Bewerbungen wenden Sie sich bitte an
die Einrichtungsleitung (Tel.: 07631/89-199 oder per Mail an
christiane.velten@sozialwerk-muellheim.de) oder an unsere
Personalabteilung, Hauptstr. 149, 79379 Müllheim 







Ein Herz für Mikolaj

Mikolaj kam am 08.11.2019 in Polen auf die Welt und leidet 
am HLH-Syndrom, was bedeutet, dass ihm die linke Herzhälfte

fehlt. Für die Herzoperation, die in der Uniklinik Münster
stattfindet benötigen wir eure finanzielle Unterstützung.

Wir danken dem DRK-Kreisverband Müllheim e.V. 
für die Bereitstellung des Spendenkontos.

Zahlungsempfänger: Spendenkonto Mikolaj
IBAN: DE42 6806 1505 0000 5745 20

BIC: GENODE61IHR
E-Mail: einherzfuermikolaj@web.de

Jede Spende lässt mein Herz etwas länger schlagen
Familie Körkel Buggingen

Daniel Ott - Umzüge
Inland / Ausland

0 76 31 / 17 50 53  einfach anrufen
www.umzuege-daniel-ott.de


